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	Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
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3003 B e r n


Anmeldung zur Prüfung
der technischen Einrichtungen und der Übermittlungseinrichtungen

Die nachstehende Anlage ist zur Prüfung durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz bereit.

	Kanton
	
	Geschäfts-Nr.
	

	Gemeinde/OSO
	

	Anlagetyp
	

	Adresse
	

	Architekt
	

	Bauingenieur
	

	Planer Belüftung und Heizung
	

	Ausführende Lüftungsfirma
	

	Ausführende Heizungsfirma
	

	Planer Wasser und Abwasser
	

	Ausführende Sanitärfirma
	

	Planer Elektrische Energieversorgung
	

	Ausführende Elektrofirma Starkstrom
	

	Planer Uebermittlung
	

	Ausführende Elektrofirma Übermittlung
	

	Lieferant der Notstromgruppe
	


Weitere Angaben, um eine reibungslose Prüfung zu gewährleisten

	Die gesamten Montagearbeiten gemäss TWO A2.5/TWS A5.1 wurden beendet am
	

	Der 72‑Stunden‑Lauf hat stattgefunden

Allfällige Mängel sind gemäss TWO A2.51/TWS A5.3 behoben worden am
	

	Die Kontrolle der Starkstrominstallation durch das ESTI hat stattgefunden.

Der Kontrollbericht des ESTI liegt vor, allfällige Mängel sind behoben am
	

	Die bauliche Prüfung gemäss TWO A2.52/TWS A5.2 durch unser Amt hat 

Stattgefunden am
	

	Datum
	Unterschrift


Die vorschriftsgemässe Prüfung der technischen Einrichtungen wird durchgeführt:

	Datum     
	Zeit     


1.
Allgemeines

1.1
Die Schutzanlage muss in allen Bereichen zugänglich sein. Die Bauherrschaft hat dafür zu sorgen, dass die Schutzraumabschlüsse einwandfrei geschlossen werden können. Allfällige wegnehmbare Schwellen sind zu montieren. Panzerschiebewände sind zu schliessen. Der Zugang zu Schächten und Kanälen der Luftfassung und Abluftbauwerken muss möglich sein. Allfällige Verriegelungen oder Diebstahlsicherungen sind zu öffnen.

1.2
Zum Zeitpunkt der Prüfung müssen sämtliche Komponenten der technischen Medien gemäss den einschlägigen Weisungen (TWU) beschriftet sein. Die Revisionspläne, Betriebsschemata und Bedienungsanleitungen haben in 2-facher Ausführung vorzuliegen.

1.3
Die Bauherrschaft, die Baufachorgane, die Fachingenieure und die Installationsfimen sind rechtzeitig über den Prüfungstermin zu informieren und haben bei der gemeinsamen Prüfung anwesend zu sein. Die Gemeinde muss durch einen kompetenten Beauftragter vertreten sein.

2.
Belüftung und Heizung

2.1
Vorgängig der Prüfung ist die Belüftungs- und Heizungsanlage durch die Unternehmer auf die Funktionsfähigkeit zu 
kontrollieren und einzuregulieren.


In Anlagen mit zentralen Belüftungsgeräten (VA 1200 und grösser) sind an geeigneter Stelle in den Frischluftlei
tungen (Saugseite des Belüftungsgerätes), zur Kontrolle der Luftmengen, Messöffnungen (ca. 20 mm Durchmesser) vor
zubereiten. Zwischen den Ein-  und Austrittstutzen des Gasfilters GF 600 sind Luftwiderstandssimulatoren einzubauen.

2.2
Der Frisch- und Filterluftmengenmesser ist mit Soll‑Marken zu versehen (Filterbetrieb: rot; Frischluftbetrieb: blau). Das Einregulieren und die Messung der Luftmengen hat mit geschlossener Anlage unter Ueberdruck zu erfolgen.

2.3
Allfällige, zusätzliche Ventilationsanlagen oder -Anlageteile für die Nutzung der Schutzanlage in Friedenszeiten, sind ausser Betrieb zu setzen und deren Durchführungen durch die Schutzbauhülle mit den entsprechenden Abschlüssen zu verschliessen.

3.
Wasser und Abwasser

3.1
Die zum Öffnen der Kanalisationskontrollschächte und der Fäkaliengrube notwendigen Werkzeuge sind in der Anlage bereitzuhalten.

4.
Elektrische Energieversorgung
4.1
Die Kontrolle durch das Eidg. Starkstrominspektorat muss erfolgt sein. Der entsprechende Kontrollbericht muss vorliegen.

4.2
Die vom Elektroplaner unterzeichnete Checkliste für die Kontrolle des Erdungssystems nach WeZS muss vorliegen.

5.
Notstromversorgung
5.1
Der 72-Stunden-Lauf der Notstromgruppe und die Funktionskontrollen der Hilfsbetriebe muss gemäss TWO A 2.51 / TWS A 5.3 erfolgt sein. Das Protokoll über die gesamte Dauer des Probelaufes muss vorliegen.

6. 
Übermittlung

6.1
Alle Verbindungen und Apparate sind vor der Prüfung der gesamten Installationen auf Ihre Funktion zu kontrollieren. Die Übermittlungsgeräte (Telefonzentrale, Telefonstationen. Empfänger) sind betriebsbereit an die Installation anzuschliessen.

6.2
Die stationäre Antenne SAE 80 S ist betriebsbereit aufzustellen und anzuschliessen. Der Zugang zu den Antennenanschlüssen auf dem Dach muss gewährleistet sein.

6.3
Der aktive Amtsanschluss muss definitiv in Betrieb sein.

Die Abnahme wird durchgeführt von:

	


Für Ihre wertvolle Mitarbeit danken wir Ihnen im voraus bestens und verbleiben

mit vorzüglicher Hochachtung

BUNDESAMT FUER BEVOELKERUNGSSCHUTZ

Infrastruktur
Bern, den 

Kopie zur Weiterleitung an die auf der Vorderseite aufgeführten Stellen
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